Zuschussrichtlinien im Landkreis Regensburg zur Förderung der Jugendarbeit im Kreisjugendring

I. Einleitung

Im Rahmen der vom Landkreis Regensburg dafür bereitgestellten Mittel gibt der Kreisjugendring Regensburg Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit der im Kreisjugendring vertretenen Organisationsbereiche. Dadurch sollen diese bei der Durchführung einer nach Verständnis des Kreisjugendringes Regensburg förderungswürdigen Jugendarbeit unterstützt werden.

Die Förderung erfolgt auf zwei Wegen:

· Zuweisung eines Sockelbetrages an Jugendorganisationen. Diese fördern daraus sowohl eigene Maßnahmen, als auch die ihrer Untergliederungen und Gruppen.

· Zuschüsse, die auf Antrag über den Kreisjugendring den Untergliederungen und Gruppen der Jugendorganisationen und diesen selbst gewährt werden.

Die Richtlinien sind wie folgt gegliedert:

I. Einleitung

II. Bestimmungen zur Direktförderung

III. Bestimmungen zu den Förderbereichen

IV. Bestimmungen zur Sockelbetragsförderung

V. Schlussbestimmungen

II. Bestimmungen zur Direktförderung

1. Antragsberechtigung:

Antragsberechtigt sind die Jugendorganisationen im Bayerischen Jugendring und ihre Untergliederungen, wenn sie im KJR Regensburg vertreten sind.

2. Förderbereiche:

a) Offene Jugendbildungsmaßnahmen

b) Jugendfreizeiten

c) Jugendfahrten und -wanderungen

d) Jugendbegegnungen, Jugendtreffen, Gruppenbegegnungen (national)

e) Internationale Jugendbegegnungen

f) Arbeits- und Hilfsmittel

g) Modelle, Projekte, Aktionen


3. Zuschussantrag:


Einmal im Jahr wird ein Sammelantrag gestellt. 


Dieser besteht aus:

· dem vollständig ausgefüllten Antragsformular des Kreisjugendringes mit Angabe aller Maßnahmen, für die ein Zuschuss beantragt wird.

· allen Unterlagen, die gem. Abschnitt III Bestimmungen zu den Förderbereichen, für die im Antragsformular aufgeführten Maßnahmen, jeweils erforderlich sind.

Jugendgruppen müssen sich ihre Zugehörigkeit von ihrem Verband mit Stempel bestätigen lassen.

Die Anträge müssen bis zum 01. Oktober des laufenden Haushaltsjahres beim KJR eingegangen sein. Aktivitäten im September, Oktober, November und Dezember werden im darauffolgenden Haushaltsjahr bezuschusst. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Zuschussvoraussetzungen:

a) Vor Antragstellung sind alle anderen Zuschussmöglichkeiten auszuschöpfen. Erhaltene oder noch zu erwartende Zuschüsse sind im Antragsformular anzugeben.

b) Die Zuschusshöhe darf das ausgewiesene Defizit nicht überschreiten.


5. Bewilligung:

a) Über den Vorschlag zur Bewilligung oder Ablehnung eines Zuschussantrages entscheidet die Kreisjugendring-Vorstandschaft, vorbehaltlich der zuständigen Beschlussgremien des Landkreises. 

b) Bei Ablehnung erfolgt eine schriftliche Begründung.


6. Auszahlung:

a) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach einer schriftlichen Mitteilung über die Zuschusshöhe.

b) Eine Auszahlung in bar oder auf ein Privatkonto, sowie von Beträgen unter 100 € ist ausgeschlossen.


7. Verwendungsnachweis – Rückforderung:

a) Die Verwendungsnachweise und Belege sind fünf Jahre aufzubewahren und müssen vom Kreisjugendring und dem Rechnungsprüfer des Landkreises Regensburg eingesehen werden können.

b) Der Zuschuss kann zurückgefordert werden, wenn:

· dem Kreisjugendring oder dem Rechnungsprüfer des Landkreises die Einsichtsnahme verweigert wird;

· der Zuschuss nicht für die angegebenen Zwecke verwendet wurde;

· die Bewilligung des Zuschusses auf Grund falscher oder missverständlicher Angaben erfolgte.

III. Bestimmungen zu den Förderbereichen


1. Offene Jugendbildungsmaßnahmen


Art der Maßnahme:


Bezuschusst werden Veranstaltungen mit dem Ziel gesundheitlicher, handwerklicher, humanitärer, kultureller, musischer, politischer, sozialer, sportlicher oder technischer Bildung Jugendlicher.


Anforderung an Form und Dauer der Maßnahmen:

a) Tagesseminar mit mindestens drei Arbeitsstunden.

b) Abendseminar/-Vortrag bzw. Abendseminar/-Vortragsreihe mit mindestens 90 Minuten Arbeitszeit je Abend und maximal acht Abenden innerhalb von zwei Monaten.


Zuschussvoraussetzungen:

a) Die Maßnahme muss öffentlich bekannt gemacht werden und allen Jugendlichen offen stehen, auch wenn sie keiner Jugendorganisation angehören.

b) Die Teilnehmer dürfen das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und müssen ihren Wohnsitz im Landkreis Regensburg haben.

c) Teilnehmerzahl: mindestens fünf, höchstens achtzig.


Erforderliche Unterlagen:

a) Vollständig ausgefülltes Antragsformular

b) Programm mit zeitlichem Ablauf

c) Teilnehmerliste


Der Zuschuss richtet sich nach Stunden und Teilnehmern und den vorhandenen Haushaltsmitteln.


2. Jugendfreizeiten


Art der Maßnahme:

Die Maßnahme muss den Charakter außerschulischer Jugendarbeit besitzen und die Möglichkeit bieten, das Gruppenverhalten zu fördern, gemeinsame Erlebnisfelder zu schaffen und durch sinnvolle Programmgestaltung Anregungen und Hilfe für die eigene Freizeitgestaltung zu geben.

Bezuschusst werden:

a) Zeltlager

b) Freizeiten in Jugendherbergen, in Jugendhäusern oder gleichwertigen Einrichtungen

c) Mehrtägige Wander- und Radtouren


Zuschussvoraussetzungen:

a) Dauer der Maßnahme mindestens zwei Tage.

b) Die Teilnehmer dürfen das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet und müssen ihren Wohnsitz im Landkreis Regensburg haben.

c) Teilnehmerzahl: mindestens fünf, höchstens achtzig.


Erforderliche Unterlagen:

a) Vollständig ausgefülltes Antragsformular

b) Programm mit zeitlichem Ablauf

c) Teilnehmerliste

Der Zuschuss richtet sich nach Tagen und Teilnehmern und den vorhandenen Haushaltsmitteln.

3. Jugendfahrten und -wanderungen 

Art der Maßnahme:

Die Maßnahme muss den Charakter außerschulischer Jugendarbeit besitzen und die Möglichkeit bieten, das Gruppenverhalten zu fördern und gemeinsame Erlebnisfelder zu schaffen und durch geeignete Programmgestaltung einen gewissen Studiencharakter beinhalten (kulturell, historisch, gesellschaftlich, etc.).

Bezuschusst werden:

a) Mehrtägige Fahrten innerhalb Deutschlands

b) Tagesfahrten

c) Abendfahrten

d) Wanderungen und Radtouren (eintägig)

Nicht bezuschusst werden:

a) Fahrten zu Sportveranstaltungen, Lehrgängen, Tagungen, Festivals oder Einkaufszwecken.

b) Touristische Fahrten, Urlaubs- und Erholungsreisen.

c) Betriebs-, Schul- oder Klassenausflüge.

d) Sonstige Fahrten, die nicht der obigen Charakterisierung genügen.

Zuschussvoraussetzungen:

a) Je Tag muss ein Programmteil mindestens vier Stunden dauern. Bei Abendmaßnahmen muss der Programmteil mindestens zwei Stunden dauern.

b) Die Teilnehmer dürfen das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet und müssen ihren Wohnsitz im Landkreis Regensburg haben.

c) Teilnehmerzahl: mindestens fünf, höchstens achtzig.

Erforderliche Unterlagen:

a) Vollständig ausgefülltes Antragsformular

b) Programm mit zeitlichem Ablauf

c) Teilnehmerliste

Der Zuschuss richtet sich nach Tagen und Teilnehmern und den vorhandenen Haushaltsmitteln.

4. Jugendbegegnungen, Jugendtreffen, Gruppenbegegnungen (national)

Art der Maßnahme:

Die Maßnahme muss den Charakter außerschulischer Jugendarbeit besitzen und die Möglichkeit bieten, durch Gespräch und gemeinsame Aktionen sich gegenseitig kennen zu lernen und das Verständnis für andere zu fördern. Das Programm muss einen gewissen Studiencharakter beinhalten.

Bezuschusst werden:

a) Jugendbegegnungen innerhalb Deutschlands.

b) Gruppenbegegnungen zwischen Gruppen aus verschiedenen Orten einer Region.

c) Jugendtreffen, die von den antragsberechtigten Jugendorganisationen und deren Untergliederungen für ihre Jugendgruppen veranstaltet werden.

Zuschussvoraussetzungen:

a) Dauer der Maßnahme

· Jugendbegegnungen dauern mindestens zwei Tage; Programmteil je Tag mindestens vier Stunden.

· Gruppenbegegnungen dauern mindestens vier Stunden. Der Programmteil muss mindestens zwei Stunden in Anspruch nehmen.

· Jugendtreffen dauern mindestens sechs Stunden. Der Programmteil muss mindestens vier Stunden in Anspruch nehmen.

b) Die Teilnehmer dürfen das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet und müssen ihren Wohnsitz im Landkreis Regensburg haben.

c) Teilnehmerzahl: mindestens fünf, höchstens achtzig.

Erforderliche Unterlagen:

a) Vollständig ausgefülltes Antragsformular

b) Programm mit zeitlichem Ablauf

c) Teilnehmerliste

Der Zuschuss richtet sich nach Tagen und Teilnehmern und den vorhandenen Haushaltsmitteln.

5. Internationale Jugendbegegnungen

Die Maßnahme muss der Völkerverständigung dienen und die Möglichkeit bieten, sich gegenseitig kennen zu lernen und das Verständnis für andere zu fördern. 

Die Maßnahme muss bis Ende des laufenden Haushaltsjahres für das kommende Haushaltsjahr nach Tagen und Teilnehmern angekündigt werden.

Die Bezuschussung erfolgt nach Tagen und Teilnehmern. In bestimmten Fällen ist auch eine Förderung durch eine Fahrtkostenpauschale möglich.

6. Arbeits- und Hilfsmittel
Bezuschusst werden die benötigten Arbeits- und Hilfsmittel. Der Antragsteller kann pro Jahr ein Defizit von max. 160,00 € ausweisen.

Zuschussvoraussetzungen:

a) Angeschaffte Gegenstände müssen Eigentum des Antragstellers sein und dürfen nicht für private Zwecke genutzt werden.

b) Der Antragsteller erklärt sich bereit, den Zuschuss zurückzuzahlen, wenn die angeschafften Gegenstände innerhalb von fünf Jahren einen anderen Zweck als der Jugendarbeit zugeführt werden (gilt nicht für Verbrauchsmaterial).

c) Ein Zuschuss wird nicht gewährt, wenn derartige Geräte vom Kreisjugendamt, dem Kreisjugendring, der Kreisbildstelle oder von den Verbänden zur Verfügung gestellt werden und dort nicht ausgelastet sind.
7. Modelle, Projekte, Aktionen
Art der Maßnahme:

Gefördert werden Modelle, Projekte und Aktionen der Jugendarbeit, die über herkömmliche Formen und Inhalte hinausgehen, neue Wege erschließen oder besonderen gesellschaftlichen Situationen und Entwicklungen Rechnung tragen.

Zuschussvoraussetzungen:

a) Die Maßnahme muss im Landkreis Regensburg durchgeführt werden.

b) Die Maßnahme muss für alle Jugendlichen offen sein (Ausnahme: Projekte mir Rand- und Problemgruppen).

c) Die Maßnahme muss entsprechend fachlich fundiert betreut werden.

Erforderliche Unterlagen:

a) Antragsformular

b) Erläuterung der Maßnahme, insbesondere

· Ziele und Arbeitsweisen

· Fachliche Betreuung

· Träger der Maßnahme

· Bisherige Ergebnisse bzw. Ausgangssituation

c) Verwendungsnachweis

Bewilligung/Zuschusshöhe:

Über eine Bezuschussung und die Höhe des Zuschusses wird im Einzelfall entschieden. Eine vorherige Rücksprache mit der Vorstandschaft des Kreisjugendringes ist erforderlich.

IV. Bestimmungen zur Sockelbetragsförderung
1.   Funktion des Sockelbetrages

Durch die Vergabe des Sockelbetrages sollen dessen Empfänger die Möglichkeit erhalten, nach eigenem Ermessen durch gezielte Förderung von Maßnahmen Schwerpunkte in ihrer Jugendarbeit zu setzen. Die Verantwortung für eine sinnvolle und gerechte Verteilung der Mittel innerhalb der Jugendorganisation trägt diese selbst.

a) Anträge, die von den Untergliederungen der Jugendorganisationen an den Kreisjugendring gestellt werden, können über den Sockelbetrag durch die Jugendorganisation zusätzlich bezuschusst werden.

b) Für Maßnahmen, die nicht im Förderungskatalog des Kreisjugendringes aufgeführt sind, kann ein Antrag an die eigene Jugendorganisation gestellt werden. Über die Antragsberechtigung der Gruppe, welche ihren Sitz im Landkreis Regensburg haben muss, hat der Verband zu entscheiden.

2.   Berechnung des Sockelbetrages

Der Sockelbetrag berechnet sich wie folgt:


                  SB (alt) + 2 mal Direktzuschuss alt

    SB =    _____________________________________________


Summe aller SB (alt) + 2 mal Summe aller DiZuSch (alt)



multipliziert mit 50 % der Gesamtzuschüsse des neuen Jahres.

Eine Neuberechnung erfolgt jährlich durch den Kreisjugendring.

3.
Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind die Jugendorganisationen im Bayerischen Jugendring, wenn sie im Kreisjugendring Regensburg vertreten sind.

4. 
Auszahlung/Bewilligung

Die Sockelbeträge werden zur Frühjahrsvollversammlung von der Vorstandschaft für die einzelnen Jugendorganisationen berechnet. Der Sockelbetrag muss spätestens vier Wochen nach der Vollversammlung von der Jugendorganisation schriftlich angefordert werden (Ausschlussfrist). Wird der Sockelbetrag von der Jugendorganisation nicht fristgemäß angefordert, wird er über die Direktförderung an alle Jugendorganisation verteilt. Eine Auszahlung von Sockelbeträgen unter 100 € ist ausgeschlossen.

Über die Bewilligung oder Ablehnung des Sockelbetrages entscheidet die Kreisjugendring-Vorstandschaft vorbehaltlich der zuständigen Beschluss-gremien des Landkreises. Bei Ablehnung erfolgt eine schriftliche Begründung. Eine Auszahlung in bar oder auf ein Privatkonto ist ausgeschlossen.

5. Verwendungsnachweis, Rückforderung:

Bis zum 1. Oktober des Haushaltsjahres übergibt jede Jugendorganisation dem Kreisjugendring eine Aufstellung, wofür der Sockelbetrag verwendet wurde. 

Wurde der Sockelbetrag nicht voll ausgeschöpft, muss der Restbetrag an den Zuschussgeber zurückgezahlt werden. 

Die Verwendungsnachweise und Belege sind fünf Jahre aufzubewahren und müssen vom KJR und dem Rechnungsprüfer des Landkreises Regensburg eingesehen werden können.

Der Zuschuss kann zurückgefordert werden, wenn:

· dem KJR oder dem Rechnungsprüfer des Landkreises die Einsichtnahme verweigert wird;

· der Zuschuss nicht für die angegebenen Zwecke verwendet wurde;

· die Bewilligung des Zuschusses auf Grund falscher oder missverständlicher Angaben erfolgte.

V. Schlussbestimmungen

a) Ein Rechtsanspruch auf Bezuschussung besteht nicht.

b) Diese Richtlinien können nur auf Beschluss der KJR-Vollversammlung geändert werden.

c) Diese Richtlinien treten mit dem Haushaltsjahr 2004 in Kraft.

Bisherige Bestimmungen verlieren ihre Gültigkeit.
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